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Begründung zur 3. Änderung des Bebauungsplanes „Nördlich der Gustav-Böcker-
Straße“ im Ortsteil Holtwick im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a des Bauge-
setzbuches (BauGB) 
 
Geltungsbereich 
Das Grundstück Gemarkung Holtwick, Flur 6, Flurstück 343, wird durch den Bebauungsplan 
„Nördlich der Gustav-Böcker-Straße“ planungsrechtlich abgedeckt. 
 
Vorhaben / Ziel der Planung 
Durch das Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und 
weiteren Fortentwicklungen des Städtebauchrechts vom 11. Juni 2013 wurde das Bauge-
setzbuch (BauGB) in etlichen Punkten geändert. § 1 Abs. 5 BauGB wurde dahingehend ge-
ändert, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwick-
lung erfolgen soll. 
 
Dieser neue Grundsatz „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ ist am 20. September 
2013 in Kraft getreten und bei den Planungen der Gemeinde zu berücksichtigen. Vor der 
Ausweisung großer neuer Baugebiete sind daher zunächst die Möglichkeiten der Innenent-
wicklung zu prüfen und dabei festgestellte Möglichkeiten vorrangig umzusetzen. 
Durch das Bauvorhaben soll durch einen Anbau an das vorhandene Einfamilienhaus eine 
zweite Wohneinheit auf dem Grundstück Gemarkung Holtwick, Flur 6, Flurstück 343, entste-
hen. 
Zu dieser gesetzlich vorrangigen Innenverdichtung ist die Aufstellung eines Bebauungspla-
nes notwendig und damit ein Planungserfordernis gegeben. 
 
Aufgrund der Lage des Grundstückes ist es städtebaulich nicht sinnvoll, weitere Grundstücke 
in den zu ändernden Planbereich aufzunehmen. 
 
Art der baulichen Nutzung 
Für das Plangebiet wird gemäß § 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) „Allgemeines 
Wohngebiet“ festgelegt. Die in § 4 Abs. 3 BauNVO vorgesehenen ausnahmsweise zulässi-
gen Nutzungen (Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebe-
triebe, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen) werden nicht zuge-
lassen, um die bereits vorhandene durchgängige Struktur der reinen Wohnhausbebauung 
des Plangebietes zu erhalten, zu sichern sowie ein erhöhtes Verkehrsaufkommen zu ver-
meiden. 
 
Maß der baulichen Nutzung 
Für die Bebauung des Grundstückes wird eine zweigeschossige Bauweise zugelassen. 
Es wird eine maximale Firsthöhe von 10,00 m und eine maximale Traufhöhe von 5,00 m 
festgesetzt. Die Traufhöhe von maximal 5,00 m wird festgesetzt, um auch zeitgemäße Bau-
vorhaben zuzulassen und die Anforderungen an den Klimaschutz besser erfüllen zu können. 
Ebenfalls soll vermieden werden, dass in diesem Bereich sehr hohe Gebäude entstehen 
können. 
Die westlich und südliche Baugrenze wird im Abstand von 3,00 m zu den jeweiligen Grund-
stücksgrenzen festgesetzt. 
Die Grundflächenzahl wird auf 0,4 festgesetzt (entsprechend der Obergrenze für Baugebiete 
in allgemeinem Wohngebiet gemäß § 17 BauNVO). Die Bauweise ist offen. 
 
Aufgrund der Grundstücksgröße wird gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO eine Überschreitung der 
Grundflächenzahl für Garagen, Stellplätze und ihre Zufahrten sowie Nebenanlagen zugelas-
sen.  
 
Bauweise und Zahl der Wohneinheiten 
Damit ein Anbau an ein vorhandenes Wohnhaus als eigenständiges Wohnhaus möglich ist, 
werden Einzel- und Doppelhäuser zugelassen. 
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Die maximale Zahl der Wohneinheiten wird auf zwei Wohneinheiten je Einzelhaus und eine 
Wohneinheit je Doppelhaushälfte begrenzt. Hierdurch soll eine übermäßige Verdichtung der 
einzelnen Grundstücke verhindert werden, insbesondere auch im Hinblick auf den zusätzli-
chen Stellplatzbedarf. 
 
Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 
Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen sind auch außerhalb der überbaubaren Grund-
stücksfläche zulässig. 
 
Erschließung 
Die Erschließung der Grundstücke ist durch die bereits vorhandene Straße „Gustav-Böcker-
Straße“ gesichert. 
 
Ver- und Entsorgung 
Die Ver- und Entsorgung des Plangebietes ist durch den Anschluss der Grundstücke an das 
vorhandene Gas-, Strom-, Wasser- und öffentliche Kanalnetz und die sonstigen Entsor-
gungseinrichtungen sichergestellt. 
 
Löschwasserversorgung 
Für das Wohngebiet ist eine Löschwasserversorgung von mindestens 96 m³/h 48 m³/h aus-
reichend und gesichert.  
Zur Löschwasserentnahme sind die eingebauten Unterfluthydranten mit Hinweisschildern für 
den Brandschutz zu kennzeichnen. Auf das Regelwerk Arbeitsplatz W 405 „Bereitstellung 
von Löschwasser durch die öffentliche Trinkwasserversorgung“ und die einschlägige DIN 
Norm 4066 „Hinweisschilder für die Feuerwehr“ wird hingewiesen. 
 
In unmittelbarer Nähe zum Plangebiet befindet sich der Hydrant HR 47. 
 
Immissionsschutz 
Das Grundstück liegt mittig in einem Wohngebiet. Immissionen, die auf diese Grundstücke 
einwirken, sind soweit nicht bekannt.  
 
Altlasten 
Ein Teilbereich des Grundstückes Gemarkung Holtwick, Flur 6, Flurstück 343, welches im 
Geltungsbereich der Bebauungsplanes liegt, wird im Kataster über Altlasten und schädliche 
Bodenveränderungen des Kreises Coesfeld geführt. Das Grundstück ist der eingetragenen 
Altlast 85-Ro05 „Altablagerung Ortslage Holtwick“ zuzuordnen. Die Altlastenfläche (ca. 1.200 
m²) wurde von 1920 - 1932 und von 1955 – 1955 mit Siedlungsabfällen verfüllt. 
Im Rahmen einer durch die Umweltlabor ACB GmbH, Münster durchgeführten Untersuchung 
(Gutachten-Nr. 00095Ga13-17) im Jahr 2014 konnten trotz leicht erhöhter Gehalte an poly-
cyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) im Oberboden keine Gefährdungen 
über die verschiedenen Wirkungspfade nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) ermittelt werden. Ergänzende Untersuchungen zur Erkundung der Altablage-
rung oder weitere Maßnahmen sind aus Sicht des beauftragten Gutachters bei aktueller Nut-
zung nicht erforderlich. 
 
Gemäß § 9 Abs. 5 Nr. 3 BauBG sind Flächen, deren Böden erheblich mit umweltgefährden-
den Stoffen belastet sind im Bebauungsplan zu kennzeichnen. 
 
In den Bebauungsplan wird der Hinweis aufgenommen, dass Bautätigkeiten/ Erdarbeiten im 
Bereich der Altlastenfläche nur unter Begleitung eines anerkannten Sachverständigen nach 
§ 18 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) durchzuführen sind. 
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Denkmäler 
Auf dem südlich angrenzenden Grundstück befindet sich ein unter Denkmalschutz stehen-
des Haus. Eine Vorabstimmung mit dem Westfälischen Amt für Denkmalpflege hat bereits 
stattgefunden.  
Treten bei Bodenarbeiten kulturhistorisch wichtige Funde zu Tage, sind die Vorschriften des 
Denkmalschutzgesetzes zu beachten. 
 
Kampfmittel 
Das Vorhandensein von Kampfmitteln ist nicht bekannt. Weist bei der Durchführung von 
Bauvorhaben der Erdaushub auf außergewöhnliche Verfärbungen hin oder werden verdäch-
tige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der Kampfmittelbe-
seitigungsdienst durch das Ordnungsamt der Gemeinde Rosendahl zu verständigen.  
 
Belange von Natur- und Landschaft / Artenschutz 
Im Plangebiet ist auf dem Grundstück aktuell eine Einzelhausbebauung vorhanden, mit ei-
nem Gartenbereich, der vorwiegend als Rasenfläche gestaltet ist. Vereinzelt sind Bäume und 
Hecken vorhanden. 
Zudem befindet sich auf dem Grundstück ein Schwimmteich. 
Der durch den Bebauungsplan zu erwartende Eingriff gilt aufgrund der Anwendung des be-
schleunigten Verfahrens nach § 13a Abs 2 Nr. 4 BauGB als vor der planerischen Entschei-
dung erfolgt und ist somit zulässig. 
 
Der Artenschutz in diesem Bereich wurde durch Begehung auf dem Grundstück und Bepro-
bung des Schwimmteiches begutachtet. Das Gutachten ist der Begründung als Anlage bei-
gefügt. Im Ergebnis ist festzustellen, dass zu schützende Arten durch die Planung nicht be-
einträchtigt werden. 
 
Umweltprüfung 
Auf die Umweltprüfung kann im beschleunigten Verfahren verzichtet werden. 
 
 




